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öffentliche Bekan ntmach ung einer m ünd lichen Verhand tun g

In folgender Angetegenheit wird eine mündtiche Verhandlung anberaumt:

Firma Reitmeir Rosenstraße GmbH, Kumbicht 8739, 6290 Mayrhofen hat bei der Gemeinde Hart im ZiLtertal um die
baurechtliche Bewil"Ligung für das Vorhaben: Neubau Wohnanlage mit 15 Wohneinheiten auf Grundstück Nr. 869/L3,
KG Hart im Zil.Lertal, EZ 650 angesucht.

0rt der Verhandlung: GEMEINDEAMT DER GEMEINDE HARTIM ZILLERTAL

Datum: Montag, den 06.07.2026 Zeit: 09:15 Uhr

Beteiligte können persön[ich zur Verhandtung kommen, an ihrer Stelte einen Bevotlmächtigten/eine
Bevo[[mächtigte entsenden oder gemeinsam mit ihrem/ihrer Bevottmächtigten zur Verhandlung kommen.

Bevottmächtigey'Bevottmächtige kann eine eigenberechtigte natürliche Person, einejuristische Person oder eine
eingetragene Personengeseltschaft sein. Personen, die unbefugt die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken

betreiben, dürfen nicht bevottmächti gt werden.

Der/Die Bevottmächtigte eines/einer Betei[igten muss mitderSachlagevertrautsein und sich durch eine schrifttiche
Vo[[macht ausweisen können. Die Vo[lmacht hat auf Name oder Firma zu [auten.

Eine schriftliche Voltmacht ist nicht erforderlich,

. wenn sich der/die Beteitigte durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person (zB einen
Rechtsanwa[t/eine Rechtsanwältin, einen Notay'eine Notarin, einen Wirtschaftstreuhändley'eine
Wirtschaftstreuhändlerin oder einen ZiviLtechnikey'eine Ziviltechnikerin) verLreten [ässt,

. wenn der/die Bevo[[mächtigte des/der Beteitigten seine/ihre Vertretungsbefugnis durch seine/ihre
Bürgerkarte nachweist,

. wenn sich dey'die Beteitigte durch uns bekannte Angehörige (5:oa des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG), Haushaltsangehörige, Angestetlte oder durch uns bekannte
Funktionäre/Funktionärinnen von 0rganisationen vertreten lässt und kein Zweifel an deren

Vertretun gsbefu g nis besteht oder

. wenn dey'die Betei[igte gemeinsam mit seinem/ihrer Bevoltmächtigten zur Verhand[ung kommt.

Beteitigte können in folgende Ptäne und sonstige Behetfe Einsicht nehmen:

Gesamter Bauakt

0rt: Gem ei n de Hart i m Zi LLerta 1., 6265 H a rl i m Zi llerta [, Ki rch p latz 1 ( Bauamt)

Datum/Zeit: während der für den Parteienverkehr angesch[agenen Amtszeiten

Abgesehen von dieser Bekanntmachung und der persönlichen Verständigung der uns bekannten Betei[igten wird die
Verhandtung durch

T Vertautbarung im Internet auf der Homepage der Gemeinde Hart im Zil.Lertal. kundgemacht.

Beteitigte verlieren ihre Parteisteltung, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung
während der Amtsstunden bei uns oder während der Verhandlung Einwendungen erheben. Außerhalb der
Verhandlung schrifttich erhobene Einwendungen müssen spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bis
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öffentliche Bekanntmach ung ei ner m ündlichen Verhand lun g

zum Ende der Amtsstunden bei uns eingelangt sein. Außer in der Verhandlung können mündliche
Einwendungen spätestens erhoben werden:

0rt: Gemeinde Ha rt i m Zi tl.erta L, 6265 H a rt i m Zi llerta[, Kirch ptatz 1 ( Bauamt)

Datum: Bis spätestens am Tag vor Beginn der
Verhand[ung

Zeit: während der für den Parteienverkehr
an gesch [a gen en Amtszejten

Wenn ein Betei[igter/eine Beteiligtejedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert
war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben und ihn/sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens
trifft, kann ey'sie binnen zwei Wochen nach Wegfatl des Hindernisses, das ihn/sie an der Erhebung von
Einwendungen gehindert hat,jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache, bei
uns Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten dann als rechtzeitig erhoben. Eine [ängere 0rtsabwesenheit
stettt kein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis dar.

Rechtsgrundtage: gg 40bis42 desAltgemeinen Verwattungsverfahrensgesetzes 1991 -AVG

Der Bürgermeister

ffi: Dieses Dokument wurde von Daniel Schweinberger
elektronisch gefertigt und amtssigniert.
Prüfung unter: www,hartimzillertal.at/amtssignatur

DanieI Schweinberger

Erqeht gteichlautend an :

Antragstetler/Ei gentümer
Nachbar

Sonstiger Beteiligter

Reitmeir Rosenstra ße Gm b H, Ku m bich l. 87 39, 6290 Mayrhofen
Anna Aue, Bräufeldweg 18, 6200 Jenbach
Markus Brandt, Harterstraße 72/Top 7,6265 Hartim ZiL[ertaL
Johan n-Georg Eberharter, Rosenstra ße 86, 6265 Hart i m Zi tLertaL

Gemeinde Hart im Zitterta[, Kirchplatz 1., 6265 Hart im Zittertat
Herbert Huber, Rosenstraße 84,6265 Hartim Zil.tertaL
Stefan Kno[[, Haus 181b,6232 Münster
Repubti k Österreich - öffenttiches Wassergut, Herren gasse 1,, 6020 In nsbruck
Jurist Mag. Dr. Ernst Rieder, Rosenstraße 101., 6265 Hart im ZilLerlal.
Josef Steiner, Rosenstraße 1.00/Top 7, 6265 Hart im ZillertaL
Konrad Steiner, Fetdweg 26/Top3,6265 Hartim ZiltertaI
Maria Steiner, Rosenstraße 36/Top 2, 6265 Hart im ZitLertat
Matthias Steiner, Lindenweg 70,6265 Hartim Ziltertal.
Reinhard Wildauer, G[einserweg 4/Top 1.,6142 Mieders
TIGAS-Wärme TiroI GmbH, Salurnerstraß e 75, 6020In nsbruck
TIWAG-Tiroter Wasserkraft AG, Eduard-Wattnöfer-Platz 2, 6020 Innsbruck
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